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BP Zentrumszone Bahnhof Horw –  
Teil Ost, vom 31. März 2022 

BP Zentrumszone Bahnhof Horw –  
Teil Ost, Entwurf Änderung 

Bemerkungen 

I. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN I. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN  

Art. 1  

Bestandteile, Geltungsbereich, Zuständigkeit 

Art. 1  

Bestandteile, Geltungsbereich, Zuständigkeit 

 

1 Verbindlicher Bestandteil des Bebauungsplans Zent-
rumszone Bahnhof Horw – Teil Ost bilden die nachfolgen-
den Sonderbauvorschriften mit dem dazugehörigen Situa-
tionsplan M 1:1’000. 

1 Verbindlicher Bestandteil des Bebauungsplans Zent-
rumszone Bahnhof – Teil Ost bilden die nachfolgenden 
Sonderbauvorschriften mit dem dazugehörigen Situations-
plan M 1:1’000. 

Keine Änderung 

2 Der Planungsbericht und der Konzeptplan M 1:1’000 die-
nen ausschliesslich der Erläuterung und bilden nicht ver-
bindlichen Bestandteil des Beubauungsplans. Orientie-
rende Grundlagen des Bebauungsplans bilden weiter 
 die Leistungsberechnung Verkehr, 
 die Lärmbeurteilung. 

2 Der Planungsbericht dient als Beurteilungsgrundlage für 
Baugesuche und ist nicht verbindlicher Bestandteil des Be-
bauungsplans. 

Redaktionelle Anpassung und se-
parate Auflistung der wegweisen-
den Grundlagen (gem. aktuelle BP 
Horw) 
 
 
 
 
 



 

4 

BP Zentrumszone Bahnhof Horw –  
Teil Ost, vom 31. März 2022 

BP Zentrumszone Bahnhof Horw –  
Teil Ost, Entwurf Änderung 

Bemerkungen 

 3 Wegweisende Grundlagen sind 
 das Richtprojekt Baufeld D und E vom Mai 2025, 
 Jurybericht, Projektwettbewerb Baufeld F (Auszug 

mit Siegerprojekt) vom 20. Januar 2026 
 das Freiraumkonzept horw mitte Ost vom 9. August 

2016 sowie die Ergänzung und Aktualisierung vom 
30. Januar 2026 (Plan) und 6. Februar 2026 (Be-
richt), 

 die Mikroklimaanalyse vom 24. Februar 2026, 
 das Mobilitäts- und Erschliessungskonzept vom 1. 

Oktober 2025, 

 das Bodenschutzkonzept vom 21. November 2025, 

 die Lärmbeurteilung vom 2. Dezember 2025, 

 das Strassenbauprojekt Bushof, Situationsplan 
vom 22. Januar 2026. 

Aktualisierung 

3 Der Geltungsbereich umfasst den im Situationsplan M 
1:100 bezeichneten Bebauungsplanperimeter. 

4 Der Geltungsbereich umfasst den im Situationsplan 
M 1:1’000 bezeichneten Bebauungsplanperimeter. 

Korrektur 

Art. 2 

Verhältnis zum übergeordneten Recht 

Art. 2 

Verhältnis zum übergeordneten Recht 

 

1 Soweit der Bebauungsplan nichts anderes regelt, gilt das 
Bau- und Zonenreglement (BZR) und der Zonenplan (ZP). 

1 Soweit der Bebauungsplan nichts anderes regelt, gelten 
das Bau- und Zonenreglement (BZR) und die Zonenpläne 
A und B (ZP A, ZP B). 

Präzisierung 

2 Das übergeordnete eidgenössische und kantonale Recht 
bleiben vorbehalten. 
 
 
 

2 Das übergeordnete eidgenössische und kantonale Recht 
bleiben vorbehalten. 

Keine Änderung 
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BP Zentrumszone Bahnhof Horw –  
Teil Ost, vom 31. März 2022 

BP Zentrumszone Bahnhof Horw –  
Teil Ost, Entwurf Änderung 

Bemerkungen 

Art. 3 

Ziele 

Art. 3 

Ziele 

 

1 Der Bebauungsplan regelt die Rahmenbedingungen für 
die Realisierung eines modernen, lebendigen Stadtteils mit 
hoher Lebensqualität. 

1 Der Bebauungsplan regelt die Rahmenbedingungen für 
die Realisierung eines modernen, lebendigen Stadtteils mit 
hoher Lebensqualität. 

Keine Änderung 

2 Mit dem Bebauungsplan werden folgende Ziele verfolgt: 
 städtebaulich und architektonisch überdurchschnitt-

liche Qualität aller Bauten, 
 hohe Nutzungsqualität in Bezug auf die Gesamt-

siedlung sowie innerhalb der einzelnen Baufelder, 
 Schaffung der Rahmenbedingungen für die Reali-

sierung eines attraktiven, dichten Stadtteils mit ge-
mischten Nutzungen für Wohnen, Dienstleistungen 
und Arbeit, welcher in Etappen realisiert werden 
kann, 

 gute Vernetzung und überdurchschnittliche Gestal-
tung der Aussenräume, 

 Definition der Erschliessung und der gemeinsamen 
Infrastruktur, 

 Zuordnen der Empfindlichkeitsstufen gemäss Art. 
43 Lärmschutz-Verordnung (LSV), wo abweichend 
vom BZR sowie Erfüllen der Lärmschutzanforde-
rung, 

 ökologisch ausgerichtete Realisierung der Bauten 
und der Aussenräume. 

2 Mit dem Bebauungsplan werden folgende Ziele verfolgt: 
 Schaffung der Rahmenbedingungen für die Reali-

sierung eines attraktiven, dichten und klimaange-
passten Quartiers mit gemischten Nutzungen für 
Wohnen und Arbeit, welcher in Etappen realisiert 
werden kann, 

 städtebaulich und architektonisch überzeugende 
Qualität aller Bauten, 

 hohe Nutzungsqualität in Bezug auf die Gesamt-
siedlung sowie innerhalb der einzelnen Baufelder, 

 Hinsichtlich Nutzung und Gestaltung gut durch-
dachte Qualität der Aussenräume, 

 Abstimmung mit dem neuen Projekt für den Bahn-
hofplatz und den Bushof, 

 Definition der Erschliessung und der gemeinsamen 
Infrastruktur, 

 Zuordnen der Empfindlichkeitsstufen gemäss Art. 
43 Lärmschutz-Verordnung (LSV), wo abweichend 
vom BZR, sowie Erfüllen der Lärmschutzanforde-
rung, 

 nachhaltig ausgerichtete Realisierung der Bauten 
und der Aussenräume hinsichtlich Ökologie sowie 
Erstellungs- und Betriebsenergie. 

 
 

Aktualisierung und Erweiterung der 
Zielsetzungen 
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BP Zentrumszone Bahnhof Horw –  
Teil Ost, vom 31. März 2022 

BP Zentrumszone Bahnhof Horw –  
Teil Ost, Entwurf Änderung 

Bemerkungen 

II. BEBAUUNG II. BEBAUUNG  

Art. 4 

Baufelder allgemein 

Art. 4 

Baufelder allgemein 

 

1 Mit den Baufeldern wird die Fläche innerhalb des Bebau-
ungsplanperimeters in etappierbare Realisierungseinhei-
ten unterteilt. 

1 Mit den Baufeldern wird die Fläche innerhalb des Bebau-
ungsplanperimeters in etappierbare Realisierungseinhei-
ten unterteilt. 

Keine Änderung 

2 Es werden folgende Baufelder ausgewiesen: 
 Baufelder A, B, C, zwischen der Bahnlinie und der 

Allmendstrasse, 
 Baufelder D, E, zwischen der Bahnlinie und der E-

benaustrasse, 
 Baufeld F, im Dreieck Ringstrasse, Ebenaustrasse 

und Bahnhofweg, 
 Baufeld G, zwischen der Allmendstrasse und dem 

Ortskern, 
 Baufeld H, im Dreieck Ebenaustrasse, Bahnhof-

weg, Hans-Reinhard-Strasse. 

2 Es werden folgende Baufelder ausgewiesen: 
 Baufelder A, B, C, zwischen der Bahnlinie und der 

Allmendstrasse, 
 Baufelder D, E, zwischen der Bahnlinie und der E-

benaustrasse, 
 Baufeld F, im Dreieck Ringstrasse, Ebenaustrasse 

und Bahnhofweg, 
 Baufeld G, zwischen der Allmendstrasse und dem 

Ortskern, 
 Baufeld H, im Südosten der Kreuzung Bahnhof-

weg/ Ebenaustrasse. 

Präzisierung der Baufelder, Auf-
nahme Bahnhofplatz/Bushof als 
separates Baufeld 

3 Städtebauliche Anforderungen und Nutzungsbestimmun-
gen werden pro Baufeld separat geregelt. Innerhalb der 
Baufelder können die Nutzungsbestimmungen einzelner 
Baubereiche unterschiedlich geregelt sein. 

3 Städtebauliche Anforderungen und Nutzungsbestimmun-
gen werden pro Baufeld separat geregelt. Innerhalb der 
Baufelder können die Nutzungsbestimmungen einzelner 
Baubereiche unterschiedlich geregelt sein. 

Keine Änderung 

4 Der pro Baufeld vorgeschriebene Wohnanteil ist insge-
samt einzuhalten. Die Verlegung von Pflichtwohnflächen 
bedarf der grundbuchlichen Sicherstellung mittels Dienst-
barkeit. 
 

 Vereinfachung: Nutzungsanteile 
werden in den jeweiligen Baufel-
dern geregelt 
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BP Zentrumszone Bahnhof Horw –  
Teil Ost, vom 31. März 2022 

BP Zentrumszone Bahnhof Horw –  
Teil Ost, Entwurf Änderung 

Bemerkungen 

Art. 5 

Baubereiche, Baulinien, Firsthöhen, Hochparterre 

Art. 5 

Baubereiche allgemein 

 
Aktualisierung und Vereinfachung 

1 Innerhalb der Baufelder werden Baubereiche mit den zu-
lässigen Gebäudeabmessungen und First-höhen (Ober-
kante Dachrand beziehungsweise Brüstung) definiert. Die 
festgelegten Firsthöhen sind zu realisieren. Der Gemein-
derat kann für die Unterschreitung der Firsthöhen Ausnah-
men gestatten, wenn dadurch die städtebauliche Idee 
nicht verändert wird. Minderhöhen sind zu begründen. 
Gleiches gilt für eine Reduktion der zulässigen Vollge-
schosszahl. 

1 Innerhalb der Baufelder A bis H werden Baubereiche für 
Hochbauten und im Baufeld D zusätzlich Baubereiche für 
Auskragungen definiert.  

Ergänzung der Arten von Bauberei-
chen 

 2 Pro Baubereich für Hochbauten sind die zulässigen anre-
chenbaren Gebäudeflächen und Gesamthöhen definiert. 
Von den Gesamthöhen darf gestützt auf ein Konkurrenz-
verfahren nach sia-Norm 142 sowie unter Einhaltung des 
Bauvolumens und entsprechender Reduktion der anre-
chenbaren Gebäudeflächen wie folgt abgewichen werden: 

 Baubereiche D, E2, E3 und H1: Erhöhung der zu-
lässigen Gesamthöhe um 3.00 m bis maximal 
30.00 m und um ein zusätzliches oberirdisches Ge-
schoss. 

 Baubereich E1: Erhöhung der zulässigen Gesamt-
höhe bis 50.00 m und um zwei zusätzliche oberirdi-
sche Geschosse. 

Ermöglichung grösserer Freiräume 
durch Erhöhung der zulässigen 
Gesamthöhe (Umverteilung des 
oberirdischen Bauvolumens) 

 3 Die Baubereiche für Auskragungen dienen der plasti-
schen Fassadengestaltung durch Gebäudeteile wie Bal-
kone, Erker und dergleichen. Diese dürfen ab dem zweiten 
oberirdischen Geschoss realisiert werden und haben die 
realisierte Gesamthöhe der Hochbaute einzuhalten. Vor-
springende Gebäudeteile sind zusätzlich nicht zulässig. 

Präzisierung Baubereich für Aus-
kragungen 
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BP Zentrumszone Bahnhof Horw –  
Teil Ost, vom 31. März 2022 

BP Zentrumszone Bahnhof Horw –  
Teil Ost, Entwurf Änderung 

Bemerkungen 

2 Terrainveränderungen sind nur zur Ausnivellierung des 
bestehenden Terrains gestattet.  

 Terraingestaltung im neuen Art. 18 

7 Balkone dürfen die Baulinien nicht überragen. Sie sind in 
die Volumen zu integrieren. Durchgehende Balkonschich-
ten innerhalb der Baulinien sind zulässig. 

 Aufhebung zwecks plastischer Fas-
sadengestaltung 

8 Kleinbauten wie Zufahrtsrampen zu den Tiefgaragen, Ve-
loständer, Containerplätze, Schattenspender und derglei-
chen sind mit dem entsprechenden Freiraumkonzept ein-
zureichen. 

4 In den Baufeldern A bis H sind innerhalb und ausserhalb 
der Baubereiche für Hochbauten und der Baubereiche für 
Auskragungen Erschliessungsanlagen gem. Art. 28, Velo-
abstellplätze als Kurzzeitabstellplätze, unterirdische Ent-
sorgungsstellen sowie Elemente der Freiraumgestaltung 
zulässig, sofern sie sich gut in die stadträumliche Umge-
bungsgestaltung einpassen. Unterirdische haus- und ver-
sorgungstechnische Anlagen sowie unterirdische Schutz- 
und Technikräume sind innerhalb der Baubereiche für 
Hochbauten und der Baulinien für unterirdische Bauten zu-
lässig. 

Aktualisierung, Ergänzung Frei-
raumgestaltung 

 5 Kleinbauten sind im Zusammenhang mit Freiraumnutzun-
gen, wenn sie gemeinschaftlichen Zwecken dienen, zuläs-
sig, sofern sie sich gut in die stadträumliche Umgebungs-
gestaltung einpassen.  

Ergänzung von Kleinbauten 
 

 6 Die Anforderungen an die gute Einpassung der Elemente 
gemäss Abs. 4 und 5 sind im Umgebungsplan, Stand Bau-
eingabe, aufzuzeigen. 

Ergänzung Einpassung 
 

9 Als Hochparterre wird das erste Vollgeschoss qualifiziert, 
welches mind. 1 m über dem neu gestalteten Terrain liegt. 

7 Als Hochparterre wird das erste oberirdische Geschoss 
qualifiziert, wenn dieses mind. 1 m über dem neu gestalte-
ten Terrain liegt. 
 

Anpassung Baubegriffe gem. IVHB 
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BP Zentrumszone Bahnhof Horw –  
Teil Ost, vom 31. März 2022 

BP Zentrumszone Bahnhof Horw –  
Teil Ost, Entwurf Änderung 

Bemerkungen 

 
Art. 6 

Baulinien 

 
Aktualisierung und neue Gliede-
rung zwecks einfacherer Übersicht 

3 Die Baubereiche werden durch Baulinien begrenzt. Dabei 
wird zwischen Zwangsbaulinien, Normalbaulinien und 
Baulinien mit Anordnungsbereich differenziert. Die Bauli-
nien gelten für alle Geschosse. Vorbehalten bleibt Art. 6. 

1 Die Baubereiche für Hochbauten und Baubereiche für 
Auskragungen werden durch Baulinien begrenzt. Dabei 
wird zwischen Pflichtbaulinien, Normalbaulinien, Baulinien 
mit Anordnungsbereich und Baulinien für rückspringende 
Gebäudeteile differenziert.  

Aktualisierung 

4 An Zwangsbaulinien muss zwingend gebaut werden. In 
das Volumen eingeschnittene Balkone sowie Fassadenöff-
nungen oder Durchgänge zu Innenhöfen sind gestattet, 
sofern dadurch die Fassadenfronten nicht aufgelöst wer-
den. 

2 An Pflichtbaulinien muss zwingend gebaut werden. Vereinfachung der Bestimmung 

5 Von Normalbaulinien darf innerhalb des Baubereichs ab-
gewichen werden. 

3 Von Normalbaulinien darf innerhalb des Baubereichs für 
Hochbauten und innerhalb des Baubereichs für Auskra-
gungen abgewichen werden. 

Aktualisierung 

6 Von Baulinien mit Anordnungsbereich darf innerhalb des 
Baubereichs abgewichen werden. Zusätzlich darf der Bau-
bereich um max. 0.5 m überschritten werden. Die jeweils 
festgelegte Fläche des Baubereichs darf dadurch nicht 
vergrössert werden. Sie entspricht der Geschossfläche 
(inkl. Lufträume) addiert mit der Aussengeschossfläche 
nach SIA-Norm 416/2003 (vgl. Figur 1 im Anhang). 

4 Von Baulinien mit Anordnungsbereich darf innerhalb des 
Baubereichs für Hochbauten abgewichen werden. Zusätz-
lich darf bei Baubereichen für Hochbauten die Fassaden-
flucht den Baubereich um max. 1.5 m überschreiten. Die 
jeweils festgelegte anrechenbare Gebäudefläche darf 
dadurch nicht vergrössert werden. 

Anpassung Baubegriffe gem. 
IVHB, Aktualisierung Baubereiche 
und Gewährung von Flexibilität für 
die Projektierung 

 5 Baulinien für rückspringende Gebäudeteile legen die vo-
lumetrischen Rücksprünge des ersten oberirdischen Ge-
schosses fest. Innerhalb der Baulinien darf abgewichen 
werden. 
 

Ergänzung neue Baulinie  
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BP Zentrumszone Bahnhof Horw –  
Teil Ost, vom 31. März 2022 

BP Zentrumszone Bahnhof Horw –  
Teil Ost, Entwurf Änderung 

Bemerkungen 

Art. 6 

Bauten unter Niveau 

Art. 7 

Unterirdische Bauten und Unterniveaubauten  

Anpassung Baubegriffe gem. IVHB 

1 Bauten unter Niveau dürfen die Baulinien überschreiten, 
sofern sich diese ins Terrain integrieren und nicht sichtbar 
sind. 

1 Unterirdische Bauten dürfen die Baulinien für unterirdi-
sche Bauten nicht überschreiten. Sie sind im Bereich der 
Grünflächen mit einer Überdeckung aus durchwurzelba-
rem Substrat ins Terrain zu integrieren, die mindestens 
1.00 m beträgt. 

Anpassung Baubegriffe gem. 
IVHB, Ergänzung Vorgaben zur 
Einpassung in Terrain 

2 Die Zufahrtsrampen zu den Tiefgaragen sind zu überde-
cken, sofern sie nicht in die Gebäude integriert sind. 

2 Die Zufahrtsrampen zu den Einstellhallen sind in die Ge-
bäude zu integrieren. 

Aktualisierung 
 

 3 Unterniveaubauten sind nicht zulässig.   

Art. 7 

Dachgestaltung 

Art. 8 

Dachgestaltung 

 

1 Im ganzen Bebauungsplanperimeter sind zwingend 
Flachdächer zu erstellen. 

1 Im ganzen Bebauungsplanperimeter sind zwingend 
Flachdächer zu erstellen. Ausgenommen sind Kleinbauten 
gemäss Art. 5 Abs. 5. 

Aktualisierung 
 

2 Flachdächer oder Bereiche von Flachdächern, die nicht 
als begehbare Dachterrassen oder für Solaranlagen ge-
nutzt werden, sind extensiv zu begrünen. 

2 Nicht begehbare Dachflächen dienen der Retention von 
Regenwasser und zusätzlich als Standort für die Energie-
gewinnung. Sie sind ökologisch wertvoll zu begrünen und 
als Teil des Kaskadenprinzips der Retention auszubilden.  

Anpassung Dachnutzung (nicht be-
gehbar) an BZR 

3 Technisch bedingte Aufbauten für Haustechnik sind so in 
die Gebäudegestaltung zu integrieren, dass eine gute Ge-
samtwirkung erreicht wird. Als technisch bedingte Aufbau-
ten gelten Lift-, Lüftungs-, Energieanlagen und derglei-
chen. Technisch notwendige Aufbauten zur Erschliessung 
der Flachdächer sind zulässig. 

3 Technisch bedingte Aufbauten für Haustechnik sind so in 
die Gebäudegestaltung zu integrieren, dass eine gute Ge-
samtwirkung erreicht wird. Als technisch bedingte Aufbau-
ten gelten Lift-, Lüftungs-, Energieanlagen und derglei-
chen. Technisch notwendige Aufbauten zur Erschliessung 
der Flachdächer sind zulässig. 

Keine Änderung 
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BP Zentrumszone Bahnhof Horw –  
Teil Ost, vom 31. März 2022 

BP Zentrumszone Bahnhof Horw –  
Teil Ost, Entwurf Änderung 

Bemerkungen 

Art. 8 

Baufeld A 

Art. 9 

Baufeld A 

 

1 Das Baufeld A beinhaltet die Baubereiche A1 und A2. In 
den Baubereichen A1 und A2 ist die geschlossene Bau-
weise zwingend vorgeschrieben. 

1 Das Baufeld A beinhaltet die Baubereiche für Hochbau-
ten A1 und A2. Die geschlossene Bauweise ist vorge-
schrieben. Vorspringende Gebäudeteile gemäss § 112a 
Abs. 2h PBG sind nicht zulässig. 

Aktualisierung, Ausschluss von 
vorspringenden Gebäudeteilen ge-
mäss realisierten Bauprojekten  

2 Die Fläche des Baubereichs A1 beträgt 1'352 m2, jene 
des Baubereichs A2 1'552 m2. 

2 Die maximale anrechenbare Gebäudefläche im Baube-
reich für Hochbauten A1 beträgt 1'352 m2 und im Baube-
reich für Hochbauten A2 1'552 m2. 

Anpassung Baubegriffe gem. IVHB 
und Aktualisierung 

3 Die Firsthöhe beträgt für beide Baubereiche A1 und A2 
23 m. Es sind 7 Vollgeschosse zulässig. 

3 Die maximale Gesamthöhe beträgt für beide Bauberei-
che für Hochbauten 23 m. Es sind in beiden Baubereichen 
für Hochbauten 7 oberirdische Geschosse zulässig. 

Anpassung Baubegriffe gem. IVHB 
und Aktualisierung 

4 Der maximale Anteil für Dienstleistungen, Büro, Ge-
werbe, Ausstellungsflächen und dergleichen beträgt 20 % 
der realisierten anrechenbaren Geschossfläche gemäss 
Planungs- und Bauverordnung (PBV). 

 Nutzungen neu im Art. 17 geregelt 

5 Verkaufsflächen sind nicht zulässig.  Nutzungen neu im Art. 17 geregelt 

6 Wohnnutzungen sind nur im Hochparterre und darüber 
zulässig. 

 Nutzungen neu im Art. 17 geregelt 

Art. 9 

Baufeld B 

Art. 10 

Baufeld B 

 

1 Das Baufeld B beinhaltet die Baubereiche B1, B2 und 
B3. In den Baubereichen B1, B2 und B3 ist die geschlos-
sene Bauweise zwingend vorgeschrieben. 

1 Das Baufeld B beinhaltet die Baubereiche für Hochbau-
ten B1, B2 und B3. Die geschlossene Bauweise ist vorge-
schrieben. Vorspringende Gebäudeteile gemäss § 112a 
Abs. 2h PBG sind nicht zulässig. 

Aktualisierung, Ausschluss von 
vorspringenden Gebäudeteilen ge-
mäss realisierten Bauprojekten 
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BP Zentrumszone Bahnhof Horw –  
Teil Ost, vom 31. März 2022 

BP Zentrumszone Bahnhof Horw –  
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Bemerkungen 

2 Die Fläche des Baubereichs B1 beträgt 602 m2, jene des 
Baubereichs B2 1'652 m2 und jene des Baubereichs B3 
613 m2. 

2 Die maximale anrechenbare Gebäudefläche beträgt im 
Baubereich für Hochbauten B1 602 m2, im Baubereich für 
Hochbauten B2 1'652 m2 und im Baubereich für Hochbau-
ten B3 613 m2. 

Anpassung Baubegriffe gem. IVHB 
und Aktualisierung 

3 Die Firsthöhe beträgt für den Baubereich B1 44 m. Es 
sind 14 Vollgeschosse zulässig. Für die beiden Bauberei-
che B2 und B3 beträgt die Firsthöhe 23 m. Es sind je 7 
Vollgeschosse zulässig. 

3 Die maximale Gesamthöhe beträgt für den Baubereich 
für Hochbauten B1 44 m. Es sind 14 oberirdische Ge-
schosse zulässig. Für die Baubereiche für Hochbauten B2 
und B3 beträgt die Gesamthöhe 23 m, in beiden Bauberei-
chen sind je 7 oberirdische Geschosse zulässig. 

Anpassung Baubegriffe gem. IVHB 
und Aktualisierung 

4 Der minimale Anteil für Wohnen, Hotel und dergleichen 
beträgt 20 % der realisierten anrechenbaren Geschossflä-
che gemäss PBV. 

 Streichung, Wohnnutzung bereits 
geregelt mit neuem Abs. 4 

5 Es sind Verkaufsflächen bis 1'500 m2 Nettofläche ge-
mäss PBG zulässig. 

 Streichung, da mit Bauprojekt die 
Verkaufsnutzung ins Baufeld C ver-
schoben wurde 

6 Entlang der Ringstrasse und der Allmendstrasse sind 
Wohnnutzungen nur im ersten Obergeschoss und darüber 
zulässig. Entlang der Bahnlinie sind Wohnnutzungen nur 
im Hochparterre und darüber zulässig. 

 Nutzungen neu im Art. 17 geregelt 

7 Im Baubereich B3 darf von der Baulinie entlang der 
Bahnlinie im Erdgeschoss und im ersten Obergeschoss 
um max. 4 m innerhalb des Baubereichs abgewichen wer-
den, wenn der Transport von Industrieprodukten aus dem 
Baufeld A ermöglicht werden soll. 
 
 
 
 

 Streichung, da bereits realisiert 
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Bemerkungen 

Art. 10 

Baufeld C 

Art. 11 

Baufeld C 

 

1 Das Baufeld C beinhaltet den Baubereich C. Im Baube-
reich C ist die geschlossene Bauweise zwingend vorge-
schrieben. 

1 Das Baufeld C beinhaltet den Baubereich für Hochbauten 
C. Die geschlossene Bauweise ist vorgeschrieben. Vor-
springende Gebäudeteile gemäss § 112a Abs. 2h PBG 
sind nicht zulässig. 

Aktualisierung, Ausschluss von 
vorspringenden Gebäudeteilen ge-
mäss realisierten Bauprojekten 

2 Die Fläche des Baubereichs C beträgt 1'542 m2. 2 Die maximale anrechenbare Gebäudefläche für den Bau-
bereich für Hochbauten C beträgt 1'542 m2. 

Anpassung Baubegriffe gem. IVHB 
und Aktualisierung 

3 Die Firsthöhe für den Baubereich C beträgt 23 m. Es sind 
7 Vollgeschosse zulässig. 

3 Die maximale Gesamthöhe für den Baubereich für Hoch-
bauten C beträgt 23 m. Es sind 7 oberirdische Geschosse 
zulässig. 

Anpassung Baubegriffe gem. IVHB 
und Aktualisierung 

4 Wohnnutzungen sind nur in den zwei obersten Geschos-
sen zulässig. In den unteren Geschossen ist eine Wohn-
nutzung nur möglich, wenn die Altbaute durch einen Neu-
bau mit vergrössertem Abstand zum Baubereich B2 er-
setzt wird und der Nachweis der genügenden Besonnung 
erbracht wird. Wird die Grundrisstiefe reduziert, reduziert 
sich auch die Zwangsbaulinie entlang der Grenze zwi-
schen den Grundstücken Nrn. 657 und 987. 

 Nutzungen neu im Art. 17 geregelt 

5 Verkaufsflächen sind nur als zu Gewerbebetrieben zuge-
hörige Verkaufs- und Ausstellungsflächen zulässig. 

 Aktualisierung im Art. 17, da mit 
Bauprojekt die Verkaufsnutzung 
aus Baufeld B verschoben wurde 

Art. 11  

Baufeld D 

Art. 12 

Baufeld D 

 

1 Das Baufeld D beinhaltet den Baubereich D. Im Baube-
reich D ist die geschlossene Bauweise zwingend vorge-
schrieben. 

1 Das Baufeld D beinhaltet den Baubereich für Hochbauten 
D und zusätzlich Baubereiche für Auskragungen. Die ge-
schlossene Bauweise ist vorgeschrieben. 

Aktualisierung 
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Bemerkungen 

2 Die Fläche des Baubereichs D beträgt 3'781 m2. Zur Si-
cherstellung der Wohnhygiene und Belichtung werden ein 
oder mehrere Lichthöfe über unterschiedliche Anzahl Ge-
schosse hinweg notwendig sein. 

2 Die maximale anrechenbare Gebäudefläche beträgt im 
Baubereich für Hochbauten D 3’250 m2 und in den Baube-
reichen für Auskragungen insgesamt 120 m2. Im Baube-
reich für Hochbauten D sind ein oder mehrere Innenhöfe 
über die notwendigen Geschosse hinweg vorzusehen. 

Anpassung Baubegriffe gem. IVHB 
und Aktualisierung, Ergänzung 
Vorgaben Wohnhygiene 

3 Die Firsthöhe für den Baubereich D beträgt 23 m. Es sind 
7 Vollgeschosse zulässig. Gegen den Bahnhofplatz ist 
zwingend eine minimale Firsthöhe von 17 m einzuhalten. 
Es sind mindestens 5 Vollgeschosse zu erstellen. 

3 An der nördlichen, südlichen und westlichen Fassaden-
flucht sind eine maximale Gesamthöhe von 27.50 m und 
maximal 8 oberirdische Geschosse zulässig. An der östli-
chen Fassadenflucht sind eine maximale Gesamthöhe von 
24.50 m und maximal 7 oberirdische Geschosse zulässig. 

Anpassung Baubegriffe gem. IVHB 
und Aktualisierung, Erhöhung Ge-
samthöhe zugunsten kleinerer Ge-
bäudeflächen bzw. grösserer Frei-
räume 

 4 Die Gebäudeteile in den Baubereichen für Auskragungen 
dürfen pro Geschoss maximal 50% des zugehörigen Fas-
sadenabschnitts überschreiten und höchstens 1.50 m über 
die Fassadenflucht hinausragen. 

Präzisierung Auskragungen 

4 Der minimale Anteil für Wohnen, Hotel und dergleichen 
beträgt 20 % der realisierten anrechenbaren Geschossflä-
che gemäss PBV. 

 Nutzungen neu im Art. 17 geregelt 

5 Es sind Verkaufsflächen bis 1'500 m2 Nettofläche ge-
mäss PBG zulässig. 

 Nutzungen neu im Art. 17 geregelt 
 

6 Wohnnutzungen sind nur im ersten Obergeschoss und 
darüber zulässig. 

 Nutzungen neu im Art. 17 geregelt 
 

7 Zum Bahnhofplatz hin ist innerhalb des Baubereichs ein 
gedeckter und öffentlich zugänglicher Wartebereich vorzu-
sehen. 
 
 
 

 Streichung, keine Wartebereich 
entlang Gebäude vorgesehen 
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Art. 12 

Baufeld E 

Art. 13 

Baufeld E 

 

1 Das Baufeld E beinhaltet die Baubereiche E1, E2, E3 
und E4. In den Baubereichen E1, E2, E3 und E4 ist die ge-
schlossene Bauweise zwingend vorgeschrieben. 

1 Das Baufeld E beinhaltet die Baubereiche für Hochbau-
ten E1, E2 und E3. Die geschlossene Bauweise ist in den 
Baubereichen für Hochbauten E2 und E3 vorgeschrieben. 

Aktualisierung 

2 Die Fläche des Baubereichs E1 beträgt 394 m2, jene des 
Baubereichs E2 740 m2, jene des Baubereichs E3 312 m2 
und jene des Baubereichs E4 697 m2. 

2 Die maximale anrechenbare Gebäudefläche beträgt im 
Baubereich für Hochbauten E1 500 m2, im Baubereich für 
Hochbauten E2 655 m2 und im Baubereich für Hochbauten 
E3 790 m2. Für das erste oberirdische Geschoss ist sie im 
Baubereich E1 auf 380 m² und im Baubereich E2 auf 
620 m² begrenzt. 

Anpassung Baubegriffe gem. IVHB 
und Aktualisierung 
 
 

3 Die Firsthöhe für den Baubereich E1 beträgt 44 m. Es 
sind 14 Vollgeschosse zulässig. Für die Baubereiche E2, 
E3 und E4 beträgt die Firsthöhe 23 m. Es sind je 7 Vollge-
schosse zulässig. Für den Baubereich E3 beträgt die mini-
male Firsthöhe 7 m. Es sind minimal 2 Vollgeschosse zu 
erstellen. 

3 Im Baubereich für Hochbauten E1 sind eine maximale 
Gesamthöhe von 45.50 m und maximal 14 oberirdische 
Geschosse zulässig. Im Baubereich für Hochbauten E2 
sind eine maximale Gesamthöhe von 27.50 m und maxi-
mal 8 oberirdische Geschosse zulässig. Im Baubereich für 
Hochbauten E3 sind eine maximale Gesamthöhe von 
24.50 m und maximal 7 oberirdische Geschosse zulässig.  

Anpassung Baubegriffe gem. IVHB 
und Aktualisierung, Erhöhung Ge-
samthöhe zugunsten kleinerer Ge-
bäudeflächen bzw. grösserer Frei-
räume 

4 Der minimale Anteil für Wohnen, Hotel und dergleichen 
beträgt 50 % der realisierten anrechenbaren Geschossflä-
che gemäss PBV. 

 Nutzungen neu im Art. 17 geregelt 

 4 Die Überbauung im Baubereich E1 darf die Befahrbarkeit 
und die für den Betrieb erforderlichen Aufstell- und Manöv-
rierflächen für Lastkraftwagen auf der Betriebsfläche Zent-
ralbahn nicht beeinträchtigen. 

Ergänzung Abstimmungsbedarf mit 
Betriebsfläche Zentralbahn (betrifft 
Geschosse über Baulinie für rück-
springende Gebäudeteile 

5 Es sind Verkaufsflächen bis 1'500 m2 Nettofläche ge-
mäss PBG zulässig. 

 Nutzungen neu im Art. 17 geregelt 
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6 Am Busbahnhof (Baubereiche E1 und E2) sind Wohnnut-
zungen nur im ersten Obergeschoss und darüber zulässig. 
An der Ebenaustrasse (Baubereiche E3 und E4) sind 
Wohnnutzungen nur im Hochparterre und darüber zuläs-
sig. 

 Streichung, da mit Abs. 4 und 5 ge-
regelt 

7 Zum Busbahnhof hin (Baubereiche E1 und E2) ist inner-
halb des Baubereichs ein gedeckter Wartebereich vorzu-
sehen. Grösse und Anordnung sind im Baubewilligungs-
verfahren verbindlich festzulegen. 

 Streichung, keine Wartebereich 
entlang Gebäude vorgesehen  

 5 Im Bereich See-Energie-Unterzentrale ist innerhalb der 
Baulinien für unterirdische Bauten die Realisierung einer 
unterirdischen Unterzentrale zulässig. Sie ist mit einer 
Überdeckung aus durchwurzelbarem Substrat ins Terrain 
zu integrieren, die mindestens 0.50 m beträgt und auf den 
ökologischen Vernetzungskorridor und der Bepflanzung 
abzustimmen ist. 

Ergänzung Baubereich für Unter-
zentrale 

Art. 13 

Baufeld F 

Art. 14 

Baufeld F 

 

1 Das Baufeld F beinhaltet den Baubereich F. Im Baube-
reich F ist die geschlossene Bauweise zwingend vorge-
schrieben. 

1 Das Baufeld F beinhaltet den Baubereich für Hochbauten 
F. 

Aktualisierung 

2 Die Fläche des Baubereichs F beträgt 2'070 m2. Es darf 
nur eine maximale Fläche von 1'510 m2 überbaut werden. 
560 m2 bilden die hofartigen Grünflächen am Bahnhofweg 
und bleiben unüberbaut. Bauten unter Niveau dürfen in der 
Höhe maximal 1 m sichtbar sein. 

2 Die maximale anrechenbare Gebäudefläche beträgt im 
Baubereich für Hochbauten F1 285 m2, im Baubereich für 
Hochbauten F2 290 m2, im Baubereich für Hochbauten F3 
275 m2, im Baubereich für Hochbauten F4 285 m2 und im 
Baubereich für Hochbauten F5 285 m2. 

Anpassung Baubegriffe gem. IVHB 
und Festlegung des baulichen 
Spielraums 
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3 Die Firsthöhe für den Baubereich F beträgt 17 m. Es sind 
5 Vollgeschosse zulässig. Entlang der Ringstrasse beträgt 
die Firsthöhe 20 m. Es sind 6 Vollgeschosse zulässig. 

3 Im Baubereich für Hochbauten F1 sind eine maximale 
Gesamthöhe von 19.00 m und maximal 6 oberirdische Ge-
schosse zulässig. Im Baubereich für Hochbauten F2 sind 
eine maximale Gesamthöhe von 20.00 m und maximal 6 
oberirdische Geschosse zulässig. Im Baubereich für Hoch-
bauten F3 sind eine maximale Gesamthöhe von 19.00 m 
und maximal 6 oberirdische Geschosse zulässig. Im Bau-
bereich für Hochbauten F4 sind eine maximale Gesamt-
höhe von 22.50 m und maximal 7 oberirdische Geschosse 
zulässig. Im Baubereich für Hochbauten F5 sind eine ma-
ximale Gesamthöhe von 22.00 m und maximal 7 oberirdi-
sche Geschosse zulässig. 

Anpassung Baubegriffe gem. IVHB 
und Festlegung des baulichen 
Spielraums 

4 Der minimale Anteil für Wohnen, Hotel und dergleichen 
beträgt 50 % der realisierten anrechenbaren Geschossflä-
che gemäss PBV. 

 Nutzungen neu im Art. 17 geregelt 

5 Es sind Verkaufsflächen bis 1'500 m2 Nettofläche ge-
mäss PBG zulässig. 

 Nutzungen neu im Art. 17 geregelt 

6 Entlang der Ringstrasse und der Ebenaustrasse sind 
Wohnnutzungen nur im Hochparterre und darüber zuläs-
sig. 

 Streichung 

Art. 14 

Baufeld G 

Art. 15 

Baufeld G 

 

1 Das Baufeld G beinhaltet den Baubereich G. 1 Das Baufeld G beinhaltet den Baubereich für Hochbau-
ten G. Vorspringende Gebäudeteile gemäss § 112a Abs. 
2h PBG sind nicht zulässig. 

Aktualisierung 

2 Die Fläche des Baubereichs G beträgt 404 m2. 2 Die maximale anrechenbare Gebäudefläche beträgt 
404 m2. 

Anpassung IVHB  
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3 Die Firsthöhe für den Baubereich G beträgt 44 m. Es sind 
14 Vollgeschoss zulässig. 

3 Die maximale Gesamthöhe beträgt 44 m. Es sind 14 
oberirdische Geschosse zulässig. 

Anpassung IVHB 

4 Es sind Verkaufsflächen bis 1'500 m2 Nettofläche ge-
mäss PBG zulässig. 

 Nutzungen neu im Art. 17 geregelt 

5 Wohnnutzungen sind nur im ersten Obergeschoss und 
darüber zulässig. 

 Nutzungen neu im Art. 17 geregelt 

Art. 15 

Baufeld H 

Art. 16 

Baufeld H 

 

1 Das Baufeld H beinhaltet die Baubereiche H1 und H2. In 
den Baubereichen H1 und H2 ist die geschlossene Bau-
weise zwingend vorgeschrieben. 

1 Das Baufeld H beinhaltet die Baubereiche für Hochbau-
ten H1 und H2. Die geschlossene Bauweise ist vorge-
schrieben. Vorspringende Gebäudeteile gemäss § 112a 
Abs. 2h PBG sind im Baubereich H2 nicht zulässig. 

Aktualisierung 

2 Die Fläche des Baubereichs H1 beträgt 772 m2, jene des 
Baubereichs H2 1'208 m2. 

2 Die maximale anrechenbare Gebäudefläche Baubereich 
für Hochbauten H1 beträgt 772 m2 und im Baubereich für 
Hochbauten H2 1'208 m2. 

Anpassung Baubegriffe gem. IVHB 
und Aktualisierung 

3 Die Firsthöhe beträgt für beide Baubereiche H1 und H2 
20 m. Es sind 6 Vollgeschosse zulässig. 

3 Die maximale Gesamthöhe beträgt für beide Bauberei-
che für Hochbauten H1 und H2 20 m. Es sind 6 oberirdi-
sche Geschosse zulässig. 

Anpassung Baubegriffe gem. IVHB 
und Aktualisierung 

4 Der minimale Anteil für Wohnen, Hotel und dergleichen 
beträgt 50 % der realisierten anrechenbaren Geschossflä-
che gemäss PBV. 

 Nutzungen neu im Art. 17 geregelt 

5 Es sind Verkaufsflächen bis 1'500 m2 Nettofläche ge-
mäss PBG zulässig. 

 Nutzungen neu im Art. 17 geregelt 
 

6 Im Baubereich H1 sind Wohnnutzungen zur Ebenaus-
trasse und zum Bahnhofweg hin nur im ersten Oberge-
schoss und darüber zulässig. 

 Nutzungen neu im Art. 17 geregelt 
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Art. 17 

Nutzungen  

 

 1 In den Baufeldern D, E und F sowie im Baubereich für 
Hochbauten H1 beträgt der Wohnanteil und der Gewerbe-
anteil je mindestens 20 % der realisierten Geschossfläche 
nach sia-Norm 416. 

Nutzungsvorgaben für die noch 
nicht realisierten Baubereiche: Mi-
nimaler Anteil Wohnen und Ge-
werbe 

 2 Flächen für Gewerbebetriebe, Dienstleistungsbetriebe 
oder kulturelle Nutzungen sind im Baubereich für Hoch-
bauten A1 auf mindestens 13 % der realisierten Ge-
schossfläche nach sia-Norm 416 und in den Baubereichen 
für Hochbauten D, E1 bis E3, F1 bis F5 und H1 mindes-
tens im ersten oberirdischen Geschoss zu realisieren. Die 
erforderlichen Geschosshöhen sind nachzuweisen. 

Überführung realisierte Gewerbe-
nutzung im Baubereich A1 und De-
finition von Nutzungsvorgaben für 
die noch nicht realisierten Baube-
reiche 

 3 Im ersten oberirdischen Geschoss, das dem Bereich öf-
fentlicher Platz zugewandt ist, sind publikumsorientierte 
Nutzungen zu realisieren. 

Präzisierung der gewerblichen Nut-
zungen im Bereich öffentlicher 
Platz 

 4 In den Baubereichen für Hochbauten D, E1 bis E3, F1 bis 
F5 und H1 sind im ersten oberirdischen Geschoss, das 
nicht dem Bereich öffentlicher Platz zugewandt ist, zusätz-
lich zu den Nutzungen gemäss Abs. 1 als Nebennutzflä-
chen Abstellplätze für leichte Zweiräder, Kinderwagen, Ve-
loanhänger, fahrzeugähnliche Geräte sowie Gemein-
schaftsräume, zentrale Paketstelle und Entsorgungsräume 
sowie im Baubereich D Abstellplätze für Motorfahrzeuge 
zulässig. 

Ermöglichung weiterer Nutzungen 
im Erdgeschoss der noch nicht rea-
lisierten Baubereiche in Abstim-
mung mit Richtprojekten / Bedürf-
nissen Eigentümerschaft  
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 5 In den Baufeldern C, D, E und F sind Verkaufsflächen bis 
1’500 m2 Nettofläche gemäss § 169 Abs. 4 PBG zulässig. 
In den Baufeldern G und H sind Verkaufsflächen für Wa-
ren des täglichen und häufigen periodischen Bedarfs bis 
300 m2 Nettofläche gemäss § 169 Abs. 4 PBG zulässig 
und übrige Verkaufsflächen sind bis 1'500 m2 Nettofläche 
gemäss§ 169 Abs. 4 PBG zulässig, wenn die genügende 
Verkehrserschliessung nachgewiesen werden kann. 

Zusammenzug der Bestimmungen 
zu den Verkaufsflächen 

 6 In den Baubereichen für Hochbauten A1, A2, B1 bis B3, 
C und G ist die Wohnnutzung ab dem zweiten oberirdi-
schen Geschoss zulässig. In den Baubereichen für Hoch-
bauten A1, A2, B2 und B3 entlang der Bahnlinie ist die 
Wohnnutzung zusätzlich im ersten oberirdischen Ge-
schoss zulässig, wenn dieses als Hochparterre erstellt 
wird. 

Zusammenzug der bisherigen 
Bestimmungen zu den Wohnnut-
zungen 

 7 Nicht zulässig sind Wohnungen, die regelmässig befristet 
für weniger als drei Monate gewerblich zur Verfügung ge-
stellt werden und zugleich in der Wohnung keine Person 
ihren Hauptwohnsitz hat oder keine Person die Wohnung 
im Sinne von Art. 2 Abs. 3 lit. a, c oder g Bundesgesetz 
über Zweitwohnungen (ZWG) nutzt. 

Grundsätzlicher Ausschluss von 
kurzzeitig vermieteten Wohnungen 

 8 Mit der Baueingabe ist für die Baufelder D, E und F sowie 
für den Baubereich H1 je ein Nutzungskonzept für Gewer-
beflächen einzureichen. Die Nutzungskonzepte für die 
Baufelder D und E sind zu koordinieren. Das Nutzungs-
konzept hat insbesondere Aussagen zu den vorgesehenen 
Nutzungen, deren Abstimmung und Vermarktung sowie 
zur Ausgestaltung der Erdgeschossnutzungen und deren 
Bezug zu den angrenzenden Aussenräumen zu enthalten. 
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Art. 18 

Massgebendes Terrain  

 

 1 Terrainveränderungen sind zu vermeiden und unter Be-
rücksichtigung des Oberflächenabflusses von Nieder-
schlagswasser und dessen Schadenpotenzial für eigene 
sowie benachbarte Parzellen auszugestalten. Sie haben 
sich gut ins Orts- und Landschaftsbild einzufügen. 

 

 2 In den Baufeldern A, B, C, G und im Baubereich für 
Hochbauten H2 gilt das bewilligte Terrain als massgeben-
des Terrain. 

 

 3 Für die noch nicht realisierten Baubereiche legen die 
nachfolgenden Höhenkoten das massgebende Terrain 
fest. Sie dürfen in Abstimmung mit dem Freiraumkonzept 
horw mitte Ost um max. 10 cm verändert werden: 

- Baubereich für Hochbauten F1: 440.70 m ü. M. 
- Baubereich für Hochbauten F2: 440.70 m ü. M. 
- Baubereich für Hochbauten F3: 440.80 m ü. M. 
- Baubereich für Hochbauten F4: 440.45 m ü. M. 
- Baubereich für Hochbauten F5: 440.30 m ü. M. 
- Baubereich für Hochbauten H1: [wird ergänzt für 

die öffentliche Auflage] 

Zu überprüfen durch Richtprojekt-
verfassende 

 4 Für den Bereich öffentlicher Platz und die Baufelder D 
und E gelten die im Situationsplan dargestellten Höhenko-
ten Terrain. Sie dürfen in den Baubewilligungsverfahren in 
Abstimmung und mit dem Strassenbauprojekt für den Bus-
hof abweichend festgelegt werden. 
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III. FREIRÄUME III. FREIRÄUME  

Art. 16 

Freiräume allgemein 

Art. 19 

Freiräume allgemein 

 

1 Der Bebauungsplanperimeter enthält Freiräume mit un-
terschiedlichsten Aufgaben. Diese werden in nicht voraus-
sehbarer Zeitspanne und Reihenfolge erstellt. Es ist dafür 
zu sorgen, dass ein funktional und gestalterisch zusam-
menhängendes Freiraumangebot entsteht. Die Übergänge 
zwischen den einzelnen Freiräumen sind zu koordinieren 
und sorgfältig zu gestalten. Dies gilt auch für die Über-
gänge vom Bebauungsplanperimeter zu den angrenzen-
den Quartieren. 

1 Das Freiraumkonzept horw mitte Ost ist für die Gestal-
tung der öffentlich zugänglichen Freiräume wegweisend. 
Für die privat zugänglichen Freiräume ist das Freiraum-
konzept massgebend für die Baumbepflanzung. 

Aktualisierung  

2 Es wird zwischen Freiraumkonzepten für mehrere Baufel-
der und Freiraumkonzepten für einzelne Baufelder unter-
schieden. Die Freiraumkonzepte über die im Folgenden 
festgelegte Anzahl Baufelder sind jeweils mit der ersten 
Baueingabe in einem Baufeld einzureichen. 

2 Es ist ein perimeterweites, funktional und gestalterisch 
zusammenhängendes Freiraumangebot zu erstellen. Die 
Freiräume sollen durchgängig sein. Begrenzungen durch 
Zäune und dergleichen sind zu vermeiden. Die Übergänge 
zwischen Freiräumen und Baufeldern sind zu koordinieren 
und sorgfältig zu gestalten. Dies gilt auch für die Über-
gänge vom Bebauungsplanperimeter zu den angrenzen-
den Quartieren. 

Aktualisierung  

4 Die Freiraumkonzepte zeigen auf, wie die Beläge, die 
Ausstattungen, die Beleuchtung, die Bepflanzung usw. 
einheitlich gestaltet werden sollen. Die Freiräume sollen 
durchgängig sein. Begrenzungen durch Zäune und der-
gleichen sind zu vermeiden. 

3 Für die Baufelder A bis H erfolgt die Planung der Grünflä-
chen und der übrigen Aussenflächen in Umgebungsplänen 
gemäss Art. 20 ff. Pro Baufeld ist maximal ein Umge-
bungsplan einzureichen. Die Umgebungspläne zeigen auf, 
wie die Beläge, die Ausstattungen, die Beleuchtung, die 
Bepflanzung usw. einheitlich gestaltet werden sollen.  

Aktualisierung 
 
 
 
 
 
Verschiebung zu Abs. 2 
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3 Die an die einzelnen Baufelder angrenzenden öffentli-
chen Freiräume, Anlagen und Plätze sind parallel mit den 
Freiraumkonzepten dieser Baufelder zu entwickeln. Die 
Koordination erfolgt durch die Gemeinde. 

 Streichung, da bereits realisiert 
oder mit Freiraumkonzept abge-
stimmt 

5 Mit der Eingabe der Freiraumkonzepte sind deren Betrieb 
und Unterhalt sowie die dazu erforderliche Organisation 
verbindlich zu regeln. 

4 Die Umsetzung der Vernetzungsachsen und der Entwäs-
serung sind im Rahmen der einzelnen Baueingaben in den 
Umgebungsplänen nachzuweisen. Der Betrieb, Unterhalt 
und ein periodisches Controlling der Freiräume sowie die 
dazu erforderliche Organisation sind verbindlich zu regeln. 

Aktualisierung, u.a. Ergänzung 
Controlling gemäss Gemeindepra-
xis zur langfristigen Gewährleis-
tung hochwertiger Freiräume 

Art. 17 

Unterschiedliche Freiräume 

Art. 20 

Nutzungsbereiche im Freiraum 

Aktualisierung 

1 Die Freiräume sind aufgeteilt in Grünflächen, in übrige 
Aussenflächen der Baufelder und in öffentliche Plätze. Sie 
sind teilweise mit Baumbereichsflächen überlagert. 

1 Die Freiräume sind aufgeteilt in Bereich öffentlicher Platz, 
Grünflächen und übrige Aussenflächen. 

Aktualisierung 

 2 Der Bereich öffentlicher Platz dient der Realisierung des 
Bahnhofplatzes, des Bushofs, oberirdischer Abstellplätze, 
öffentlicher Fuss- und Velowege sowie weiterer damit im 
Zusammenhang stehender Anlagen. Im Baubereich D ra-
gen die Baubereiche für Auskragungen sowie die Baulinie 
für unterirdische Bauten in den Bereich öffentlicher Platz 
hinein. Betriebsbezogene Aktivitäten in den angrenzenden 
ersten oberirdischen Geschossen der Baubereiche D, E1 
und E2 sind zulässig, sofern die Platzverhältnisse ausrei-
chend sind. 

Aktualisierung Bahnhofplatz / Bus-
hof und Abstimmung mit angren-
zenden Baufeldern 
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2 Die Grünflächen sind als bepflanzte Flächen auszuge-
stalten, die in den zu erarbeitenden Freiraumkonzepten 
anders angeordnet, nicht aber verkleinert werden dürfen. 
Überdies sind auch Mergelflächen und dergleichen zuläs-
sig. Versiegelte Flächen sind nur in begründeten Fällen 
zulässig. 

3 Die Grünflächen sind als bepflanzte Flächen und Spiel- 
und Freizeitanlagen für die Bewohnenden und Besuchen-
den auszugestalten und müssen den unterschiedlichen Al-
tersgruppen gerecht werden. Sie dürfen in den zu erarbei-
tenden Umgebungsplänen anders angeordnet, nicht aber 
verkleinert werden. Begrünungsfähige befestigte Flächen 
wie Kies- oder Mergelbeläge sind auf das Minimum zu be-
schränken. Versiegelte Flächen sind nur in begründeten 
Fällen zulässig. 

Aktualisierung  
 
 
 
 
 
Änderung im Sinne des Schwamm-
stadtkonzepts. 

 4 Innenhöfe im Baubereich für Hochbauten D sind ange-
messen mit Elementen für Spiel und Aufenthalt zu belegen 
und mit einer Überdeckung mit durchwurzelbarem Sub-
strat von mind. 1.00 m auszugestalten. 

Ergänzung Vorgaben zum Innen-
hof im Baubereich D 

 5 Die konkrete Bepflanzung mit Bäumen sowie die Anord-
nung und Dimensionierung der Nutzungsbereiche im Frei-
raum sind in den Umgebungsplänen festzulegen. Sehen 
die Umgebungspläne eine Reduktion der Baumanzahl 
oder der Dimensionierung der Nutzungsbereiche gegen-
über dem Freiraumkonzept horw mitte Ost ab, kann der 
Gemeinderat den Nachweis einer gleichbleibenden oder 
verringerten Wärmebelastung mit einer neuen mikroklima-
tischen Analyse verlangen. 

Ergänzung Vorgaben Baumpflan-
zungen 
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3 Die übrigen Aussenflächen innerhalb der Baufelder dür-
fen aus versiegelten Flächen bestehen. Sie können auch 
Elemente der Grünflächen enthalten. 

6 Die übrigen Aussenflächen dienen insbesondere als Ge-
bäudevorzonen mit Erschliessungsflächen für den Fuss- 
und Veloverkehr, für die betriebsbezogenen Aktivitäten in 
den ersten oberirdischen Geschossen sowie als Abstell-
plätze für die Feuerwehr, die grundsätzlich auch als Um-
schlagplätze genutzt werden können. Sie dürfen in den zu 
erarbeitenden Umgebungsplänen anders angeordnet und 
verkleinert, nicht aber vergrössert werden. Sie sind soweit 
wie möglich zu begrünen und zu bepflanzen. Die befestig-
ten Flächen sind, soweit dies technisch und betrieblich 
möglich ist, wasserdurchlässig auszuführen.  

Änderung im Sinne des Schwamm-
stadtkonzepts und Präzisierung 

4 In den Baumbereichsflächen müssen Bäume gepflanzt 
werden. Die Anzahl richtet sich nach dem Konzeptplan. 
Die Anordnung wird in den Freiraumkonzepten festgelegt. 
In den Flächen ohne Baumbereich können Bäume ge-
pflanzt werden. 

 Regelung Baumpflanzungen und 
Freiraumgestaltung über andere 
Artikel 

 7 In allen Nutzungsbereichen sind Massnahmen zur Re-
tention, Verdunstung und Versickerung sowie, weitere 
Baumpflanzungen und ökologisch wertvolle Flächen zuläs-
sig. 

Ergänzung im Sinne des 
Schwammstadtkonzepts 

 
Art. 21 

Spielplätze und Freizeitanlagen 

Zusammenzug Bestimmung Spiel-
plätze aus Bestimmungen der ein-
zelnen Baufelder 

 1 Für die Bewohnerinnen und Bewohner sind Spielplätze 
und Freizeitanlagen nach § 158 Abs. 1 PBG zu erstellen. 
Ihre Grösse hat mindestens 25% der realisierten Haupt-
nutzfläche Wohnen zu betragen.  

Ergänzung minimales Angebot 

 2 Gemeinschaftlich genutzte Dachflächen und Innenräume 
werden angerechnet, sofern einzelne Baufelder nicht aus-
reichend Flächen im Aussenraum nachweisen können. 

Ergänzung Anrechenbarkeit Dach-
flächen 
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 3 Eine Reduktion durch Leistung einer Ersatzabgabe nach 
§ 159 PBG ist in den Baufeldern B, C, D, E, F und G zu-
lässig. 

Ermöglichung Ersatzabgabe in 
Baufeldern mit engen Platzverhält-
nissen 

 4 Mit dem Baugesuch sind im Umgebungsplan Lage, 
Grösse und Ausgestaltung der Spielplätze und Freizeitan-
lagen nachzuweisen. 

Ergänzung Anforderungen Umge-
bungsplan 

Art. 18 

Freiraumkonzept für die Baufelder A, B und C 

Art. 22 

Umgebungspläne für die Baufelder A, B und C 

 
 
Aktualisierung 

1 Das Freiraumkonzept an der Allmendstrasse entlang der 
Baufelder A, B und C ist mit der ersten Baueingabe in ei-
nem der drei Baufelder einzureichen. Wird die Allmend-
strasse neu gestaltet (Tempo 30-Zone), ist eine Koordina-
tion erforderlich. Diese erfolgt durch die Gemeinde. 

1 Der Umgebungsplan an der Allmendstrasse entlang der 
Baufelder A, B und C ist mit der ersten Baueingabe in ei-
nem der drei Baufelder einzureichen. 

Aktualisierung 

2 Die Allmendstrasse wird durch einen Grünstreifen zwi-
schen der Fahrbahn und dem Fussgängerbereich geprägt. 
Dieser besteht aus einer Hecke entlang dem Fussgänger-
bereich und einem Streifen, in dem sich je nach Bedarf 
Wiese oder Hecke mit Baumgruppen und Parkplätzen ab-
wechseln. 

2 Die Allmendstrasse wird durch einen Grünstreifen zwi-
schen der Fahrbahn und dem Fussgängerbereich geprägt. 
Innerhalb des Grünstreifens wechseln sich Bäume und 
Parkplätze ab. 

Aktualisierung gemäss realisierter 
Gestaltung des Strassenraums 

3 Die Grün- und übrigen Aussenflächen der Baufelder sind 
für Bewohnerinnen und Bewohner sowie Besucherinnen 
und Besucher zu gestalten und müssen den unterschiedli-
chen Freizeitbedürfnissen der Bewohnerinnen und Bewoh-
ner gerecht werden. Es sind Hart-, Mergel- und Wiesenflä-
chen ergänzt mit Bäumen und Sträuchern zulässig. Sie 
sind mit der notwendigen Infrastruktur wie Sitzgelegenhei-
ten, Spielgeräten, Schattenspendern, Veloständern und 
dergleichen auszugestalten. 

 Bereits geregelt unter Art. 20  
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4 Am Kreisel Bahnhof und an der Ringstrasse sind Hartbe-
läge, Treppen, Rampen und Betonmauern zulässig. Der 
Freiraum hat als Verbindungsweg der Zentrumszone mit 
dem Bahnhof, zum Umsteigen vom Bus auf die Zentral-
bahn und als Gebäudevorzone zu dienen. 

 Vereinfachung SBV (bereits abge-
deckt mit Art. 20) 
 

5 Im Baufeld A sind die Spielplätze und Freizeitanlagen 
nach § 158 PBG zu erstellen, wobei die Grösse mindes-
tens 20 % der realisierten anrechenbaren Geschossfläche 
gemäss PBV für Wohnen betragen muss. In den Baufel-
dern B und C können bei Leistung einer Ersatzabgabe 
nach § 159 PBG die Grössen der Spielplätze und Freizeit-
anlagen kleiner sein als 20 % der realisierten anrechenba-
ren Geschossfläche gemäss PBV für Wohnen. 

 Verschiebung zu Art. 21 

Art. 19 

Freiraumkonzept für die Baufelder D und E 

Art. 23 

Umgebungsplan für die Baufelder D und E 

 
 
Aktualisierung 

1 Das Freiraumkonzept über die Baufelder D und E ist mit 
der ersten Baueingabe in einem der zwei Baufelder einzu-
reichen. Die angrenzenden öffentlichen Plätze sind parallel 
dazu zu entwickeln. Die Koordination mit dem Freiraum-
konzept erfolgt durch das zuständige Organ der Ge-
meinde. 

1 Mit der Baueingabe ist ein Umgebungsplan pro Baufeld 
einzureichen. Das Freiraumkonzept horw mitte Ost und 
das Strassenbauprojekt Bushof sind für die öffentlich zu-
gänglichen Flächen wegweisend. 

Aktualisierung 

2 Am Kreisel Bahnhof und an der Ringstrasse sind Hartbe-
läge, Treppen, Rampen und Betonmauern zulässig. Der 
Freiraum hat als Verbindungsweg der Kernzone mit dem 
Bahnhof und dem Busbahnhof, zum Umsteigen vom Bus 
auf die Zentralbahn und als Gebäudevorzone zu dienen. 
Entlang der Ebenaustrasse ist im Bereich des Baufelds D 
eine Baumreihe zu pflanzen. Davor befinden sich die bei-
den Reserveplätze für die Busse. Solange diese nicht be-
nötigt werden, sind dort Parkplätze zulässig. 

 Vereinfachung SBV (bereits abge-
deckt mit Art. 20) 
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3 Die Grün- und übrigen Aussenflächen des Baufelds E 
sind für Bewohnerinnen und Bewohner sowie Besucherin-
nen und Besucher zu gestalten und müssen den unter-
schiedlichen Freizeitbedürfnissen der Bewohnerinnen und 
Bewohner gerecht werden. Hart-, Mergel- und Wiesenflä-
chen, ergänzt mit Bäumen und Sträuchern sind zulässig. 

 Vereinfachung SBV (bereits abge-
deckt mit Art. 20) 
 

4 In den Baufeldern D und E können bei Leistung einer Er-
satzabgabe nach § 159 PBG die Grössen der Spielplätze 
und Freizeitanlagen kleiner sein als 20 % der realisierten 
anrechenbaren Geschossfläche gemäss PBV für Wohnen. 

 Verschiebung zu Art. 21 

 2 Im Bereich «Raumsicherung Ringstrasse» darf die Um-
gebungsgestaltung gemäss den Anforderungen des Stras-
senprojekts verändert werden. 

Ergänzung Raumsicherung 
Ringstrasse 

 3 Der Freihaltebereich dient der Verbindung der Grünflä-
chen im Baufeld E mit dem Bereich öffentlicher Platz, der 
Adressierung des Baubereichs E1 sowie dem Aufenthalt. 
Er ist mit einer minimalen Breite von 11.00 m von oberirdi-
schen Bauten und Anlagen freizuhalten; zulässig sind je-
doch Elemente der Freiraumgestaltung und der betriebs-
bezogenen Aktivitäten des Gastgewerbes in den angren-
zenden ersten oberirdischen Geschossen. 

Ergänzung; Regelung Gebäudeab-
stand E1 und E2 

Art. 20 

Freiraumkonzept für das Baufeld F 

Art. 24 

Umgebungsplan für das Baufeld F 

 
 
Aktualisierung 

1 Das Freiraumkonzept über das Baufeld F ist mit der Bau-
eingabe einzureichen. 

Der Umgebungsplan ist mit der Baueingabe einzureichen.  Aktualisierung 
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2 Am Kreisel Bahnhof, an der Ringstrasse, der Ebenaus-
trasse und dem Bahnhofweg sind je nach Nutzung Hartbe-
läge oder Grünflächen zulässig. Der Freiraum hat teilweise 
auch als Verbindungsweg von der Hans-Reinhard-Strasse 
mit dem Bahnhof und dem Busbahnhof zu dienen. 

 Vereinfachung SBV (bereits abge-
deckt mit Art. 20) 
 

3 Die Grün- und übrigen Aussenflächen des Baufelds F 
sind für Bewohnerinnen und Bewohner sowie Besucherin-
nen und Besucher zu gestalten und müssen den unter-
schiedlichen Freizeitbedürfnissen der Bewohnerinnen und 
Bewohner gerecht werden. Hart-, Mergel- und Wiesenflä-
chen, Baumgruppen und Sträucher sind zulässig. Sie sind 
mit der notwendigen Infrastruktur wie Sitzgelegenheiten, 
Spielgeräten, Schattenspendern, Veloständern und der-
gleichen auszugestalten. 

 Vereinfachung SBV (bereits abge-
deckt mit Art. 20) 
 

4 Im Baufeld F kann bei Leistung einer Ersatzabgabe nach 
§ 159 PBG die Grösse der Spielplätze und Freizeitanlagen 
kleiner sein als 20 % der realisierten anrechenbaren Ge-
schossfläche gemäss PBV für Wohnen. 

 Verschiebung zu Art. 21 

Art. 21 

Freiraumkonzept für das Baufeld G 

Art. 25 

Umgebungsplan für das Baufeld G 

 
 
Aktualisierung 

1 Das Freiraumkonzept über das Baufeld G ist mit der Bau-
eingabe einzureichen. 

1 Der Umgebungsplan für das Baufeld G ist mit der Bau-
eingabe einzureichen. 

Aktualisierung 

2 Am Kreisel Bahnhof, an der Ringstrasse und in der Ver-
längerung Marktgasse sind vorwiegend Hartbeläge zu er-
stellen. Der Freiraum hat als südliche Ausweitung der 
Marktgasse und als Verbindungsweg des Ortskerns mit 
dem Bahnhof und dem Busbahnhof zu dienen. 

2 Der Freiraum hat als südliche Ausweitung der Markt-
gasse und als Verbindungsweg des Zentrums mit dem 
Bahnhof und dem Busbahnhof zu dienen. Er ist angemes-
sen zu begrünen und zu bepflanzen. 

Aktualisierung 
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3 Im Baufeld G kann bei Leistung einer Ersatzabgabe nach 
§ 159 PBG die Grösse der Spielplätze und Freizeitanlagen 
kleiner sein als 20 % der realisierten anrechenbaren Ge-
schossfläche gemäss PBV für Wohnen. 

 Verschiebung zu Art. 21 

Art. 22 

Freiraumkonzept für das Baufeld H 

Art. 26 

Umgebungsplan für das Baufeld H 

Aktualisierung 

1 Das Freiraumkonzept über das Baufeld H ist mit der ers-
ten Baueingabe einzureichen. 

Der Umgebungsplan für den Bahnhofweg und die Eben-
austrasse entlang des Baubereichs H1 ist mit der Bauein-
gabe im Baubereich H1 einzureichen. Der Umgebungs-
plan für die Ebenaustrasse entlang des Baubereichs H2 ist 
mit der Baueingabe im Baubereich H2 einzureichen. 

Aktualisierung gemäss realisierter 
Gestaltung des Strassenraums 

2 An der Ebenaustrasse und dem Bahnhofweg, vor dem 
Baubereich H1, sind Hartbeläge vorzusehen. Der Freiraum 
dient als öffentliche Vorzone gegenüber dem Busbahnhof. 

 Vereinfachung SBV (bereits abge-
deckt mit Art. 20) 
 

3 Die Grün- und übrigen Aussenflächen des Baufelds H 
sind als Aussenraum für Bewohnerinnen und Bewohner 
sowie Besucherinnen und Besucher zu gestalten und müs-
sen den unterschiedlichen Freizeitbedürfnissen der Be-
wohnerinnen und Bewohner gerecht werden. Hart-, Mer-
gel- und Wiesenflächen, Baumgruppen und Sträucher sind 
zulässig. Sie sind mit der notwendigen Infrastruktur wie 
Sitzgelegenheiten, Spielgeräten, Schattenspendern, Velo-
ständern und dergleichen auszugestalten. 

 Vereinfachung SBV (bereits abge-
deckt mit Art. 20) 
 

4 Im Baufeld H sind die Spielplätze und Freizeitanlagen 
nach § 158 PBG zu erstellen, wobei die Grösse mindes-
tens 20 % der realisierten anrechenbaren Geschossfläche 
gemäss PBV für Wohnen betragen muss. 

 Verschiebung zu Art. 21 
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 Art. 27 

Bepflanzung 

Ergänzung Vorgaben zu Bepflan-
zung 

 
1 Es sind einheimische und standortgerechte Pflanzenar-
ten zu verwenden. Ausnahmen sind möglich, wenn we-
sentliche Vorteile bezüglich Klimaanpassung bestehen 
und es keine einheimischen Alternativen gibt.  

Ergänzung Pflanzenarten 

 
2 Neu gepflanzte Bäume müssen von Beginn an als räum-
liche Elemente in Erscheinung treten. Sie sind in entspre-
chender Grösse mit einem minimalen Stammumfang von 
25 cm und im öffentlichen Raum zusätzlich mit einer mini-
malen Höhe von 2.50 m zu pflanzen. Es sind unterschiedli-
che Baumarten zu pflanzen, wobei auf eine ausgewogene 
Mischung von grossen und kleineren Bäumen zu achten 
ist. Die vorgesehenen Stammumfänge sind im Umge-
bungsplan, Stand Baueingabe, zu vermerken. 

Ergänzung Baumpflanzungen 
(Grösse, Mischung, Umgebungs-
plan) 

 
3 Neue hochstämmige Bäume haben mindestens den Bio-
diversitätsindex von 3.0 (SWILD, Dezember 2021) zu er-
reichen. 

Ergänzung Biodiversitätsindex 

 
4 Für Baumpflanzungen sind Pflanzgruben mit ausreichend 
Wurzelraum zu erstellen. Die Baumscheiben sind naturnah 
mit einheimischen, standortgerechten Pflanzen zu begrü-
nen. 

Ergänzung Baumgruben 

 
5 Können bestehende oder neu gepflanzte Bäume inner-
halb des Bebauungsplanperimeters nicht erhalten werden 
oder sind diese abgegangen, sind sie ökologisch gleich-
wertig zu ersetzen. 

Ergänzung Ersatz 
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6 Invasive gebietsfremde Pflanzen sind verboten und zu 
bekämpfen. 

Ergänzung Bekämpfung invasiver 
Arten 

IV. MOBILITÄT IV. MOBILITÄT  

Art. 23 

Erschliessung / Verkehr 

Art. 28 

Erschliessung / Verkehr 

 

1 Die Bereiche der Zufahrten zu den Einstellhallen und der 
Parkplätze für den motorisierten Verkehr sind mit den Sig-
naturen gemäss Plan verbindlich festgelegt. Geringfügige 
Abweichungen sind in begründeten Fällen zulässig. 

1 Die Erschliessungsbereiche der Zu- und Wegfahrten zu 
den Einstellhallen und den privaten Abstellplätzen für Mo-
torwagen für Besuchende und Kunden sind mit den Signa-
turen gemäss Plan schematisch festgelegt.  

Aktualisierung 

2 Die Zufahrten für den Warenumschlag sind in den Frei-
raumkonzepten aufzuzeigen. Diese sind möglichst direkt 
ab den Erschliessungsstrassen zu führen. 

2 Die Zufahrten für den Warenumschlag sind in den Umge-
bungsplänen aufzuzeigen. Sie sind möglichst direkt ab den 
Erschliessungsstrassen zu führen. 

Aktualisierung 

3 An den im Plan bezeichneten Stellen ist das Terrain für 
die Realisierung von Haltestellen für den öffentlichen Ver-
kehr (Bus) freizuhalten. 

 Streichung, Aufgrund neuer Er-
kenntnisse betreffend Busbahnhof 
nicht mehr notwendig. 

Art. 24 

Parkierung 

Art. 29 

Parkierung 

 

1 Die Anzahl der erforderlichen beziehungsweise zulässi-
gen Auto- und Veloabstellplätze richtet sich nach dem gül-
tigen Reglement über die Abstellplätze auf privatem Grund 
(Parkplatzreglement). Sie wird im jeweiligen Baubewilli-
gungsverfahren verbindlich festgelegt. Werden in einem 
Baufeld weniger Autoabstellplätze realisiert als gemäss 
Parkplatzreglement erforderlich, muss mit dem Baugesuch 
der Nachweis erbracht werden, dass die Parkierung nicht 
auf die Umgebung ausgelagert wird. 

1 Die Anzahl der erforderlichen beziehungsweise zulässi-
gen Abstellplätze für Motorwagen und Zweiradfahrzeuge 
für Bewohnende, Beschäftigte, Besuchende und Kunden 
richtet sich nach dem gültigen Reglement über die Abstell-
plätze auf privatem Grund (Parkplatzreglement). Sie wird 
im jeweiligen Baubewilligungsverfahren verbindlich festge-
legt und für oberirdische Abstellplätze gilt die Begrenzung 
gemäss Abs. 2.  

Aktualisierung 
 
 
 
 
Streichung, da bereits im Park-
platzreglement geregelt 
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2 Die Anzahl Autoabstellplätze eines Baufelds dürfen nicht 
zu einer Überschreitung der gemäss Art. 25 festgelegten 
Anzahl Fahrten führen. 

 Streichung, da mit Parkplatzregle-
ment und Art. 30 geregelt 

 2 In den Baufeldern A, B, C, G und H gelten die bewilligten 
oberirdischen Abstellplätze. In den Baufeldern D, E und F 
sind entlang der Ebenaustrasse je maximal vier oberirdi-
sche Abstellplätze für Motorwagen für Besuchende und 
Kunden an den im Situationsplan schematisch bezeichne-
ten Lagen zulässig. Im Baufeld E ist bei einer Hotelnut-
zung anstelle dieser Abstellplätze ein Car-Parkplatz zuläs-
sig. 

Präzisierung Parkierung entlang 
Ebenaustrasse 

 3 Innerhalb der im Situationsplan bezeichneten Betriebsflä-
che Zentralbahn sind maximal 17 oberirdische Abstell-
plätze für Motorwagen, davon mindestens ein Carsharing-
Abstellplatz, zulässig. Die Parkfelder sind wasserdurchläs-
sig zu gestalten. 

Ergänzung Parkierung Zentralbahn 

 4 Unterirdische Parkierungsanlagen sind bedarfsgerecht 
mit Ladestationen für elektrische Motorwagen gemäss 
PBV auszustatten. 

Ergänzung; Förderung E-Mobilität 

 5 Alle Langzeit-Abstellplätze für leichte Zweiräder sind wit-
terungsgeschützt auszugestalten. Eine ausreichende An-
zahl der Abstellplätze ist für Cargo-Velos, Kindervelos, Ve-
loanhänger und dergleichen auszulegen. 

Ergänzung; Förderung des Velo-
verkehrs  

 6 Mit dem Baugesuch ist jeweils ein Mobilitätskonzept über 
das betroffene Baufeld inkl. Mobilitätsmanagement, Moni-
toring- und Controlling-Massnahmen einzureichen. 
 

Ergänzung; Bestimmung für Erar-
beitung Mobilitätsmanagement 
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Art. 25 

Sicherung der Mobilität 

Art. 30 

Sicherung der Mobilität 

 

1 Mit dem Baugesuch ist aufgrund der geplanten Nutzun-
gen und den beanspruchten Autoabstellplätzen das erwar-
tete Verkehrsaufkommen auszuweisen. Die geplanten 
Nutzungen dürfen pro Baufeld nicht mehr als die folgende, 
durchschnittliche Anzahl Fahrten pro Tag (DTV) erzeugen: 

 Baufeld A: 360 
 Baufeld B: 1'180 
 Baufeld C: 280 
 Baufeld D: 1'200 
 Baufeld E: 560 
 Baufeld F: 220 
 Baufeld G: 240 
 Baufeld H: 420 

1 Mit dem Baugesuch ist aufgrund der geplanten Nutzun-
gen und den beanspruchten Autoabstellplätzen das erwar-
tete Verkehrsaufkommen auszuweisen. Die geplanten 
Nutzungen dürfen pro Baufeld nicht mehr als die folgende, 
durchschnittliche Anzahl Fahrten pro Tag (DTV) erzeugen: 

 Baufeld A:    360 
 Baufeld B und C:    987 
 Baufeld D:    337 
 Baufeld E (ohne Hotelnutzung): 148 
 Baufeld E (mit Hotelnutzung): 201 
 Baufeld F:    90 
 Baufeld G:    240 
 Baubereich für Hochbauten H1: 39 
 Baubereich für Hochbauten H2: 163 

Aktualisierung gemäss Baubewilli-
gungen und Mobilitätskonzept  

2 Fahrten für Warenanlieferungen, das Verkehrsaufkom-
men von Kiss+Ride-Parkplätzen sowie das Verkehrsauf-
kommen einer allfälligen Park+Rail-Anlage sind in den 
festgelegten Anzahl Fahrten nicht zu berücksichtigen. 

2 Fahrten für Warenanlieferungen und das Verkehrsauf-
kommen der Abstellplätze im Bereich öffentlicher Platz so-
wie im Bereich für oberirdische Parkierung der Zentral-
bahn sind in den festgelegten Anzahl Fahrten nicht zu be-
rücksichtigen. 

Aktualisierung 

3 Die Anzahl Fahrten können innerhalb des Bebauungs-
planperimeters gehandelt werden. Werden zusätzliche 
Fahrten eines anderen Baufelds beansprucht, ist mit dem 
Baugesuch eine entsprechende privatrechtliche Vereinba-
rung einzureichen. 

 Streichung  
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4 Bei nachträglichen Nutzungsänderungen, die eine Über-
schreitung der festgelegten Anzahl Fahrten zur Folge ha-
ben, ist nachzuweisen, dass das erwartete Verkehrsauf-
kommen vom näheren Strassennetz bewältigt werden 
kann. Der Gemeinderat kann bei Überschreitung der fest-
gelegten Anzahl Fahrten Massnahmen, insbesondere die 
Bewirtschaftung der Parkplätze anordnen. 

3 Bei nachträglichen Nutzungsänderungen, die eine Über-
schreitung der festgelegten Anzahl Fahrten zur Folge ha-
ben, ist nachzuweisen, dass das erwartete Verkehrsauf-
kommen vom näheren Strassennetz bewältigt werden 
kann. Der Gemeinderat kann bei Überschreitung der fest-
gelegten Anzahl Fahrten Massnahmen, insbesondere die 
Bewirtschaftung der Abstellplätze anordnen. 

Aktualisierung 

5 Oberirdische Autoabstellplätze sind lediglich für Besu-
cherinnen und Besucher und in den im Plan bezeichneten 
Bereichen zulässig. Im Bereich des Bahnhofplatzes und 
des Busbahnhofs sind dem Bedarf entsprechend genü-
gend öffentliche Veloabstellplätze anzubieten. 

4 Oberirdische Abstellplätze für Motorwagen sind nur für 
Besuchende und Kunden sowie für Sharing Angebote zu-
lässig. Im Bereich öffentlicher Platz sind dem Bedarf ent-
sprechend genügend öffentliche Abstellplätze für leichte 
Zweiräder anzubieten. 

Aktualisierung 

Art. 26 

Fuss- und Radverkehr 

Art. 31 

Fuss- und Veloverkehr 

Aktualisierung 

1 Die im Plan eingezeichneten öffentlichen Fuss- und Rad-
wegrechte sind vor Baubewilligungserteilung sicherzustel-
len. 

Für die im Situationsplan eingezeichneten öffentlichen 
Fusswege und öffentlichen Fuss- und Velowege sind die 
öffentlichen Wegrechte vor Baubewilligungserteilung ding-
lich sicherzustellen. 

Aktualisierung 

2 Die Unterführung beim Bahnhof ist so auszuführen, dass 
sie für Fussgängerinnen und Fussgänger sowie Radfahre-
rinnen und Radfahrer benützt werden kann. 

 Streichung, da nicht erstellt 

3 Die im Plan eingezeichneten öffentlichen Fusswegrechte 
sind vor Baubewilligungserteilung sicherzustellen. 

 

 

 

 Streichung, da gleichlautende Be-
stimmung in Abs. 1 
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V. UMWELT / NACHHALTIGKEIT V. UMWELT / NACHHALTIGKEIT  

Art. 27 

Lärmimmissionsschutz 

Art. 32 

Lärmimmissionsschutz 

Keine Änderung 

In den einzelnen Baufeldern sind folgende Vorgaben ein-
zuhalten: 
 
Baufeld Empfind-

lichkeits-
stufe 

Massgebender 
Grenzwert ge-
mäss LSV 

Notwendige Un-
terlagen für Bau-
eingabe 

A II IGW keine 
B III IGW Lärmgutachten 

für die Bauberei-
che B1 und B2 

C III IGW keine 
D III IGW Lärmgutachten 
E III IGW keine 
F III IGW Lärmgutachten 
G III IGW Lärmgutachten 
H III IGW keine 

 

1 In den Baufeldern A bis H sind folgende Vorgaben einzu-
halten: 
 
Baufeld Empfind-

lichkeits-
stufe 

Massgebender 
Grenzwert ge-
mäss LSV 

Lärmgutachten 
gemäss Art. 31 
LSV für Bauein-
gabe  

A II IGW keine 
B III IGW keine 
C III IGW keine 
D III IGW keine 
E III IGW keine 
F III IGW keine 
G III IGW keine 
H III IGW keine 

 

Aktualisierung 

 2 Für den Bereich öffentlicher Platz gilt die Empfindlich-
keitsstufe III. 
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Art. 28 

Ver- und Entsorgung 

Art. 33 

Ver- und Entsorgung 

 

1 Das ganze Gebiet des Bebauungsplanperimeters ist im 
Trennsystem zu entwässern. Das Meteorwasser ist über 
Retentionen den vorhandenen Leitungen oder Vorflutern 
zuzuleiten. Die Retention ist so zu dimensionieren, dass 
nicht mehr als die folgende Wassermenge abgeleitet wird: 
30 l/s / ha red. Die erforderlichen Retentionsvolumen sind 
auf dem Dach, in den Grünbereichen und/oder in unterirdi-
schen Bauwerken zu erstellen. 

1 Niederschlagswasser von abflussrelevanten Flächen ist 
soweit technisch und betrieblich möglich nach den 
Schwammstadtprinzipien weitestgehend zu mindern, zu-
rückzuhalten, zu speichern und zu verdunsten. Darüber-
hinausgehende Wassermengen sind versickern zu lassen 
oder der Meteorwasserkanalisation zuzuführen. Eine Kom-
bination aller Varianten ist anzustreben. Die Retention ist 
so zu dimensionieren, dass nicht mehr als 30 l/s / hared ab-
geleitet werden. 

Aktualisierung  

2 Die Einleitung des Abwassers hat gemäss den Vorgaben 
des Generellen Entwässerungsplans (GEP) der Gemeinde 
zu erfolgen. 

2 Die Einleitung des Abwassers hat gemäss den Vorgaben 
des Generellen Entwässerungsplans (GEP) und des Sied-
lungsentwässerungsreglements (SER) der Gemeinde zu 
erfolgen. 

Aktualisierung 

3 Wo bestehende Leitungen wie Wasser, Abwasser, Gas, 
Elektrizität, Telefon oder Fernsehen infolge von Neubau-
ten verlegt werden müssen, ist rechtzeitig mit den Lei-
tungseigentümerinnen und Leitungseigentümern Kontakt 
aufzunehmen, damit die erforderlichen Vorkehrungen zur 
Verlegung der Leitungen getroffen werden können. 

3 Wo bestehende Leitungen wie Wasser, Abwasser, Gas, 
Elektrizität, Telefon oder Fernsehen infolge von Neubau-
ten verlegt werden müssen, ist rechtzeitig mit den Lei-
tungseigentümerinnen und Leitungseigentümern Kontakt 
aufzunehmen, damit die erforderlichen Vorkehrungen zur 
Verlegung der Leitungen getroffen werden können. 

Keine Änderung 

4 Der Anschluss für das Wasser an das Versorgungsnetz 
der Gemeinde ist vor Einreichung des Baugesuchs mit 
dem zuständigen Organ abzusprechen. 

4 Der Anschluss für das Wasser an das Versorgungsnetz 
der Gemeinde ist vor Einreichung des Baugesuchs mit der 
Wasserversorgung Horw abzusprechen. 

Aktualisierung 

 5 Entsorgungsstellen ausserhalb des Gebäudes sind als 
Unterflurcontainer zu erstellen. Ihre Standorte sind im 
Rahmen der einzelnen Baueingaben festzulegen.  

Ergänzung Entsorgungsstellen 
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Art. 29 

Ökologische Nachhaltigkeit 

Art. 34 

Ökologische Nachhaltigkeit 

 

1 Bauten und Anlagen sind im Hinblick auf den ökologi-
schen Ausgleich im Sinne der Verordnung über den Natur- 
und Heimatschutz (NHV) zu optimieren. 

 Verzicht, keine Massnahme 

 Die im Situationsplan dargestellten Vernetzungsachsen 
sind ökologisch wertvoll zu gestalten. Im Baufeld F ist der 
Bahnhofweg mit einer Reihe hochstämmiger Laubbäume 
zu bepflanzen. Im Baufeld E ist eine naturnahe Gestaltung 
des Uferbereichs sicherzustellen. 

Ergänzung Vernetzungsachsen 

 Art. 35 

Energie 

 

2 In Bezug auf die Energie soll ein sehr hoher technischer 
Qualitätsstandard umgesetzt werden. 

1 Neubauten haben im Gebäudeenergieausweis gem. § 10 
KEnG die Energieklasse A in den Bereichen «Effizienz 
Gebäudehülle», «Effizienz Gesamtenergie» und «Direkte 
CO2-Emissionen» zu erreichen. 

Aktualisierung 

3 Diesem Standard entsprechen Bauten, deren Heizwär-
mebedarf Qh mindestens 40 % tiefer als der Neubau-
grenzwert gemäss SIA-Norm 380/1 ist. Bei einer Änderung 
der Norm hat der Gemeinderat diese Anforderung zu über-
prüfen und bei Bedarf zu lockern oder zu verschärfen. Der 
Höchstanteil zur Deckung des zulässigen Wärmebedarfs 
für Warmwasser mit nichterneuerbaren Energien darf ma-
ximal 50 % betragen, wobei für gewerbliche Nutzungen 
begründete Abweichungen bewilligt werden können. 

2 Neubauten haben den Kältebedarf für Klima- und Kühlan-
lagen sowie den Wärmebedarf für Heizung und Warmwas-
ser mittels Anschlusses ans See-Energienetz (Anergie-
netz) oder vollständig durch erneuerbare Energie zu de-
cken. 

Aktualisierung zur Förderung Nut-
zung erneuerbare Energie 
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4 Können die Anforderungen gemäss Abs. 3 nicht einge-
halten werden, ist eine entsprechende Kompensation mit 
bauökologischen Massnahmen, mit der Reduktion des 
Einsatzes von «Grauer Energie» bei der Realisierung des 
Bauvorhabens und/oder einem erhöhten Anteil an erneu-
erbarer Energie in der Betriebsphase erforderlich. 

3 Für Neubauten ist eine digitale Materialdokumentation 
mit Erfassung der einzelnen verwendeten Bauteile und 
den zugehörigen Schad- und Risikostoffkennzeichnungen 
zu erstellen.  

Bestimmung zum zirkulären Bauen 

5 Für Bauten, welche Minergie-A, Minergie-P oder Miner-
gie-ECO zertifiziert werden, kann auf den Nachweis ge-
mäss Abs. 3 und 4 verzichtet werden. Der Gemeinderat 
kann weitere Labels anerkennen. 

 Verzicht auf Labels 

6 Mit dem Baugesuch sind ein Energiekonzept und der 
Nachweis für allfällige Kompensationsmassnahmen nach 
Abs. 4 einzureichen. 

4 Mit dem Baugesuch sind ein GEAK Neubau und die Ma-
terialdokumentation nach Abs. 3 bis spätestens 12 Monate 
nach Fertigstellung einzureichen. 
 

Ergänzung; Förderung zirkuläres 
Bauen 

7 Im Rahmen des Baubewilligungsverfahrens ist zu prüfen, 
ob Möglichkeiten bestehen, an einen bestehenden Wär-
meverbund anzuschliessen oder einen zusätzlichen Wär-
meverbund zu planen. Werden Überbauungen an das 
Gasnetz angeschlossen, ist die Erstellung von Wärme-
kraftkoppelungsanlagen zu prüfen. 

 Streichung, da Anschluss See-
Energienetz bereits mit Abs. 2 ab-
gedeckt 

 
Art. 36 

Grundwasserschutz 

 

 1 Es dürfen keine Bauten und Anlagen erstellt werden, die 
unter dem mittleren Grundwasserspiegel liegen. Ausnah-
men sind möglich, wenn die Durchflusskapazität des 
Grundwassers gegenüber dem unbeeinflussten Zustand 
um höchstens 10 % vermindert wird. 

Ergänzung aufgrund kantonaler 
Anforderungen (Gewässerschutz-
bereich Au) 
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 2 Die genauen Grundwasserverhältnisse und die durch 
den Eingriff in den Untergrund verursachte Risiken von 
Setzungen, Grundbrüchen und Wasseraufstössen sind 
durch ein hydrogeologisches Fachgutachten zu klären. 
Das Fachgutachten ist mit der Baueingabe einzureichen. 

Ergänzung vorzunehmende Abklä-
rung Grundwasserverhältnisse 

 
Art. 37 

Bodenschutz 

Ergänzung aufgrund kantonaler 
Anforderungen 

 Innerhalb des Bebauungsplanperimeters befinden sich 
Flächen im Prüfperimeter «diffuse Belastungen». Für Bau-
gesuche ist das Bodenschutzkonzept vom 22. Oktober 
2025 den tatsächlichen Bauprojekten anzupassen (z.B. 
genaue Mengenbilanz). Der Gemeinderat kann Auflagen 
im Baubewilligungsverfahren erlassen. 

Ergänzung 

 
Art. 38 

Altlasten 

 

 Innerhalb des Bebauungsplanperimeters befinden sich 
Verdachtsflächen für Altlasten und belastete Standorte. 
Der Gemeinderat kann Auflagen im Baubewilligungsver-
fahren erlassen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ergänzung aufgrund kantonaler 
Anforderungen 
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VI. GESAMTGESTALTUNG / ETAPPIERUNG VI. GESAMTGESTALTUNG / ETAPPIERUNG  

Art. 30 

Gestaltungsqualität und Qualitätssicherung 

Art. 39 

Gestaltungsqualität und Qualitätssicherung 

 

1 Zur Sicherstellung der verlangten hohen städtebaulichen 
und architektonischen Qualitäten im ganzen Bebauungs-
planperimeter wird von der Gemeinde eine Fachkommis-
sion gebildet. Der Fachkommission gehören mindestens 
drei unabhängige, qualifizierte Fachpersonen aus Archi-
tektur und Landschaftsarchitektur an. Die Fachkommission 
kann bei Bedarf mit weiteren Fachspezialistinnen und 
Fachspezialisten ergänzt werden. 

1 Die Sicherstellung der verlangten hohen städtebaulichen 
und architektonischen Qualitäten im ganzen Bebauungs-
planperimeter erfolgt durch die Fachkommission horw 
mitte. Der Fachkommission gehören mindestens fünf un-
abhängige, qualifizierte Fachpersonen an. Die Fachkom-
mission kann bei Bedarf mit weiteren Fachspezialistinnen 
und Fachspezialisten ergänzt werden. 

Aktualisierung 

2 Die Ziele des Bebauungsplans, insbesondere die ver-
langten hohen städtebaulichen und architektonischen 
Qualitäten, werden mit jedem Bauprojekt durch die Fach-
kommission beurteilt. Der Planungsbericht dient der Fach-
kommission dabei als Beurteilungsgrundlage und kann 
durch weitere Anforderungen ergänzt werden. Die Stel-
lungnahme der Fachkommission zum jeweiligen Bauge-
such ist Teil der Baugesuchsunterlagen und wird öffentlich 
aufgelegt. 

2 Die Ziele des Bebauungsplans, insbesondere die ver-
langten hohen städtebaulichen und architektonischen 
Qualitäten, werden mit jedem Bauprojekt durch die Fach-
kommission beurteilt. Der Planungsbericht und die Richt-
projekte dienen der Fachkommission dabei als Beurtei-
lungsgrundlage und können durch weitere Anforderungen 
ergänzt werden. Die Stellungnahme der Fachkommission 
zum jeweiligen Baugesuch ist Teil der Baugesuchsunterla-
gen und wird öffentlich aufgelegt. 

Aktualisierung 

3 Die Baugesuchstellerinnen und Baugesuchsteller sind 
verpflichtet, der Fachkommission ihre Projektvorschläge 
bereits in der Vorprojektphase zur Vorprüfung zu unter-
breiten. 

3 Die Baugesuchstellerinnen und Baugesuchsteller sind 
verpflichtet, der Fachkommission ihre Projektvorschläge 
bereits in der Vorprojektphase zur Vorprüfung zu unter-
breiten. 

Keine Änderung 
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4 Genügen die der Fachkommission vorgelegten Vorpro-
jekte für die Bauten oder die Freiraumkonzepte den ge-
stellten Qualitätsanforderungen nicht, kann der Gemeinde-
rat Studienaufträge unter mindestens drei qualifizierten 
Planungsbüros verlangen. 

4 Genügen die der Fachkommission vorgelegten Vorpro-
jekte für die Bauten oder die Umgebungsgestaltung den 
gestellten Qualitätsanforderungen nicht, kann der Gemein-
derat ein qualitätssicherndes Verfahren verlangen und die 
Anzahl der unabhängig voneinander zu erarbeitenden Pro-
jektentwürfe bestimmen. 

Aktualisierung 

 5 Die Fachkommission kann dem Gemeinderat Ausnah-
men gemäss Art. 42 beantragen. 

Ergänzung Ausnahmen 

Art. 31 

Etappierung 

Art. 40 

Etappierung 

 

1 In den Baufeldern mit mehreren Baubereichen können 
die einzelnen Baubereiche etappiert geplant werden. Da-
bei sind die Freiraumkonzepte in jedem Fall mit der ersten 
Baueingabe für das ganze Baufeld einzureichen. Jede 
Bauetappe beinhaltet die gesamte Realisierung der Neu-
bauten im entsprechenden Baubereich mit der dazugehöri-
gen Umgebung nach Freiraumkonzept. 

1 In den Baufeldern mit mehreren Baubereichen können 
die einzelnen Baubereiche etappiert geplant werden. Jede 
Bauetappe beinhaltet die gesamte Realisierung der Neu-
bauten im entsprechenden Baubereich mit der dazugehöri-
gen Umgebung und notwendigen Flächen für Spielplätze 
und Freizeitanlagen. 

Streichung, da bereits geregelt 

2 Die Etappierungen einzelner Baubereiche kann aus-
nahmsweise gestattet werden. Für die Baubereiche B, C, 
E und F kann die Erteilung von Ausnahmen in Aussicht 
gestellt werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Die Etappierungen einzelner Baubereiche kann aus-
nahmsweise gestattet werden.  

Aktualisierung 
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VII. SCHLUSSBESTIMMUNGEN VII. SCHLUSSBESTIMMUNGEN  

Art. 32 

Beiträge an Infrastrukturanlagen 

Art. 41 

Beiträge an Infrastrukturanlagen 

 

Infolge der hohen Nutzungsdichte, welche durch den Be-
bauungsplan generiert wird, entsteht ein höheres Interesse 
an öffentlichen Infrastrukturanlagen als in angrenzenden 
Gebieten. Die Gemeinde kann im Rahmen der anwendba-
ren kantonalen Gesetze und kommunalen Reglemente 
Kostenanteile auf die Grundstücke innerhalb des Bebau-
ungsplanperimeters überbinden. 

Die Gemeinde kann im Rahmen der anwendbaren kanto-
nalen Gesetze und kommunalen Reglemente Kostenan-
teile für Infrastrukturanlagen auf die Grundstücke innerhalb 
des Bebauungsplanperimeters überbinden. 

Streichung, da kein Regelungsin-
halt 
 
 

Art. 33 

Ausnahmen 

Art. 42 

Ausnahmen 

 

Der Gemeinderat kann in begründeten Fällen Ausnahmen 
von den Vorschriften zum Bebauungsplan bewilligen, 
wenn damit das Gesamtkonzept nicht behindert oder ver-
schlechtert wird. 

Der Gemeinderat kann in begründeten Fällen Ausnahmen 
von den Vorschriften zum Bebauungsplan bewilligen, 
wenn damit eine Verbesserung des Gesamtkonzepts er-
reicht wird. 

Aktualisierung 

Art. 34 

Inkrafttreten 

Art. 43 

Inkrafttreten 

 

Der Bebauungsplan tritt mit der Genehmigung durch den 
Regierungsrat in Kraft und ersetzt den Bebauungsplan 
vom 14. April 2011 / 26. Mai 2011. 

Der Bebauungsplan tritt mit der Genehmigung durch den 
Regierungsrat in Kraft und ersetzt den Bebauungsplan 
vom 31. März 2022. 

Aktualisierung 

Art. 35 

Übergangsbestimmungen 

Art. 44 

Übergangsbestimmungen 

 

Die beim Inkrafttreten dieses Bebauungsplans hängigen 
Verfahren werden nach bisherigem Recht beurteilt. 

Die beim Inkrafttreten dieses Bebauungsplans hängigen 
Verfahren werden nach bisherigem Recht beurteilt. 

Keine Änderung 
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